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Schlussbestimmungen 

§ 113. (1) Privatrechtliche Vereinbarungen, die den Bezug, die Lieferung und den Austausch oder 
den Transport von Elektrizität regeln, bleiben, soweit sie mit dem Unionsrecht vereinbar sind, durch die 
Regelungen dieses Bundesgesetzes unberührt. 

(2) (Verfassungsbestimmung) Der Landesvertrag 1926 in der Fassung 1940 und der Tiroler 
Landesvertrag 1949 mit seiner Ergänzung 1962, das Illwerkevertragswerk 1952 und das 
Illwerkevertragswerk 1988 bleiben durch die Regelungen dieses Bundesgesetzes unberührt. 

(3) Soweit auf einer Starkstromleitung, die die Staatsgrenze gegenüber einem Drittstaat 
überschreitet, ein marktorientiertes Verfahren zur Kapazitätszuteilung betrieben wird, sind Energie-
lieferungen, die ausschließlich der Erfüllung von zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
bestehenden völkerrechtlichen Verpflichtungen gegenüber dem betreffenden Drittstaat dienen, von dem 
Verfahren zur Kapazitätszuteilung ausgenommen, soweit die Energielieferung 10 vH der technisch 
verfügbaren Kapazität der Leitung nicht übersteigt. 
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